




§ 4 
Wirtschaftlichkeit 

Die Beförderung hat zweckmäßig und wirtschaftlich gemäß § 12 Abs. 1 SGB V zu erfolgen. Gegenüber den 
Ersatzkassen kann nur die kürzeste Verbindung abgerechnet werden. 

Verstöße gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit gelten als Vertragsverstöße und berechtigen zur sofortigen, 
fristlosen Vertragskündigung. 

Gilt dieser Vertrag für einen Verband, ist bei Vertragsverstößen das Verbandsmitglied von der Leistungser- 
bringung auszuschließen und dies der Landesvertretung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Weitere Vertragsverstöße können mit einer Vertragsstrafe oder Vertragskündigung geahndet werden, hierzu 
zählen z. B.: 

- Erhöhung des Fahrpreises um den Eigenanteil 
- Abrechnung von Sammelfahrten als Einzelfahrten 
- Gegenüber den Ersatzkassen abgerechnete fremdgenutzte Fahrtunterbrechung 
- Eigenmächtige Veränderung der Verordnung 
- Sonstige Abrechnungsmanipulationen. 

Unabhängig davon ist Schadensersatz zu leisten. 

Des Weiteren finden die Ausführungen des § 197 a Abs. 4 SGB V uneingeschränkt Anwendung 

5 5  
Genehmigung 

Eine Genehmigung der zuständigen Kasse muss vorliegen für: 

a) Fahrten zur ambulanten Behandlung in besonderen Ausnahmefällen, die der Gemeinsame Bundesaus- 
schuss in den Richtlinien nach 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 SGB V i. V. m. Anlage 2 der Richtlinien festge- 
legt hat, 

b) Fahrten vonlzur einer stationären Behandlung bei einer Wegstrecke von mehr als 50 Besetztkilometern 
(Alternativ: gefahrene Kilometer): , 

C) Fahrten zur ambulanten Krankenbehandlung sowie zu einer Behandlung nach 115a oder 51 15b SGB V, 
wenn dadurch eine an sich gebotene vollstationäre oder teilstationäre Krankenhausbehandlung vermie- 
den oder verkürzt oder diese nicht ausführbar ist bei einer Wegstrecke von mehr als 50 Besetzkilometern 
(Alternativ: gefahrene Kilometer):, 

d) Verlegungsfahrten. 

Für Krankenfahrten gemäß Abs. 1. ist in der Regel vor Durchführung der Fahrt eine Genehmigung bei der 
leistungspflichtigen Ersatzkasse einzu holen. Die Genehmigung ist grundsätzlich schriftlich und unter Vorla- 
ge der ärztlichen Verordnung zu beantragen. 

Ein Anspruch auf Vergütung einer Krankenfahrt gemäß Abs. 1 besteht erst, wenn bei der Abrechnung die 
ärztliche Verordnung und die schriftliche Genehmigung jeweils im Original vorliegt.

 
                                                                                   § 6
                                                                            Vergütung
 
1.   Die Vergütung der vertraglichen Leistungenerfolgt abhängig von dem verordneten und genehmigten Trans-
      portmittel gemäß den in diesem Vertrag vereinbarten Preisen.
 
2.   Gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 SGB V zieht der Beförderer die jeweils gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung in
      Höhe des sich nach § 61 Satz 1 ergebenden Betrages je einfacher Fahrt und je versicherten dierekt vom Ver-            
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sicherten ein und setzt diese vom Rechnungsbetrag  ab. Die Zuzahlung ist entsprechend  9 61 Satz 4 SGB V 
vom Beförderer zu quittieren. Für Mehrkosten gilt 9 3 Abs.4 dieses Rahmenvertrages. 

§ 7 
Datenschutz 

1. Der Beförderer verpflichtet sich, die Bestimmungen über den Schutz der Sozialdaten (SGB X, 2. Kapitel) zu 
beachten, personenbezogene Daten nur zur Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Aufgaben zu 
verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

2. Der Beförderer unterliegt hinsichtlich der Person des Versicherten und dessen Krankheit der Schweigepflicht, 
ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber den behandelnden Ärzten, dem Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) und der leistungspflichtigen Ersatzkasse, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Ersatzkasse erforderlich sind. Der Beförderer verpflichtet seine Mitarbeiter zur Beachtung der 
Schweigepflicht sowie der Datenschutzbestimmungen. 

5 8  
Verwendung des lnstitutionskennzeichens 

1. Jeder Beförderer verfügt gemäß 9 293 SGB V über ein Institutionskennzeichen (IK), das er bei der Abrech- 
nung mit den Ersatzkassen verwendet. Für jeden einzelnen Betrieb ist ein gesondertes IK zu führen. 

2. Das IK ist bei der Sammel- und Verteilungsstelle IK der Arbeitsgemeinschaft lnstitutionskennzeichen (SVI), 
Alte Heerstr. 11 1, 53757 St. Augustin, zu beantragen. 

Änderungen der unter dem IK gespeicherten Daten sind ausschließlich der SV1 unverzüglich mitzuteilen. 
Mitteilungen an die Ersatzkassen oder ihre mit der Abrechnungsprüfung beauftragten Dienstleister werden 
nicht berücksichtigt. 

3. Das gegenüber den Ersatzkassen eingesetzte IK ist der Landesvertretung bei Abschluss des Vertrages mit- 
zuteilen. Abrechnungen mit den Ersatzkassen erfolgen ausschließlich unter diesem IK. 

Das für die Ersatzkassen erteilte IK ist in jeder Abrechnung anzugeben. Abrechnungen ohne IK oder mit 
fehlerhaftem IK werden von den Ersatzkassen abgewiesen. Gleiches gilt für Abrechnungen mit einem der 
Ersatzkasse unbekannten IK. 

Die unter dem gegenüber den Ersatzkassen verwandten IK bei der SV1 gespeicherten Angaben, einschließ- 
lich der Bank- und Kontoverbindung, sind verbindlich für die Abrechnungsbegleichung durch die Ersatzkas- 
sen. Andere Bank- und Kontoverbindungen werden von den Ersatzkassen bei der Abrechnung nicht berück- 
sichtigt. 

§ 9 
Abrechnungsregelung 

1. Die Abrechnung hat folgende Bestandteile: 

Urbelege (Verordnungsblätter jeweils im Original), 
erforderlichenfalls Leistungszusagen der Krankenkassen im Original, 
Gesamtaufstellung der Abrechnung (Gesamtrechnung, ggf. Sammelrechnung), analog dem beigefüg- 
ten Muster (Anlage 1 ) 

2. Die Rechnungslegung erfolgt je Vertragspartner für alle Versorgungs-IAbrechnungsfälle monatlich einmal, 
spätestens 3 Monate nach dem Erbringen der Leistung. Die maschinell verwertbaren Daten sind an die von 
den Ersatzkassen benannten Stellen zu liefern. 

3. Die rechnungsbegründenden Unterlagen (Urbelege) sind jeweils zeitgleich mit der Rechnungslegung (Über- 
mittlung der Abrechnungsdaten einmal im Monat an die von den Ersatzkassen benannten Stellen) zu liefern. 
Die Unterlagen sind im Original in der in den Richtlinien gem. 9 302 Abc. 2 SGB V beschriebenen Sortierrei- 
henfolge zu übermitteln. 
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